
 
Dringlicher Entschließungsantrag  
der Fraktionen der CDU, der SPD, der FDP  
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
betreffend Erläuterung zu dem Gesetz zur Änderung  
der Verfassung des Landes Hessen 
(Aufnahme einer Schuldenbremse in Verantwortung für  
kommende Generationen - Gesetz zur Schuldenbremse) 
Drucksache 18/3459 zu Drucksache 18/3138 zu Drucksache 18/2732 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n  : 
 
Dem vom Landtag am 15. Dezember 2010 beschlossenen Gesetz zur Ände-
rung der Verfassung des Landes Hessen (Aufnahme einer Schuldenbremse in 
Verantwortung für kommende Generationen - Gesetz zur Schuldenbremse) 
(Drs. 18/2732) wird nach § 3 Abs. 2 des Gesetzes über Volksabstimmung in 
der Fassung vom 16. Juni 1995 (GVBl. I S. 427), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 29. November 2005 (GVBl. I S. 769), zur Unterrichtung über 
den Gegenstand der Volksabstimmung die folgende Erläuterung beigefügt: 
 
"Die Verschuldung der öffentlichen Haushalte ist in den vergangenen Jahren 
ständig gewachsen. Der Hessische Landtag hat daher ein Gesetz zur Ände-
rung der Verfassung des Landes Hessen (Aufnahme einer Schuldenbremse in 
Verantwortung für kommende Generationen - Gesetz zur Schuldenbremse) 
(Drs. 18/3459 zu Drs. 18/3138 zu 18/2732) beschlossen, um wirksam gegen 
die weitere Verschuldung des Landes vorzugehen. Ziel dieses Gesetzes ist 
es, das Land zu verpflichten, ungeachtet der Einnahme- und Ausgabever-
antwortung des Landtages und der Landesregierung seinen Haushalt ohne 
Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Die Neuverschuldung lässt sich aber 
nur schrittweise vollständig zurückführen, sodass die Verpflichtung erst ab 
dem Jahr 2020 gelten soll. Zugleich schränkt die Schuldenbremse die in 
Artikel 137 Absatz 5 der Hessischen Verfassung verankerte finanzielle Absi-
cherung der Kommunen nicht ein. 
 
Bereits im Jahre 2009 wurde das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutsch-
land geändert und die Verschuldungsregeln zunächst für den Bund, aber 
ebenso für alle Länder deutlich verschärft. Auch das Grundgesetz gewährt 
den Ländern bis zum Ende des Jahres 2019 Zeit, ihre Haushaltsführung der 
Schuldenbremse anzupassen, sodass sie erst danach ihre volle Wirksamkeit 
entfaltet. Die Bestimmungen des Grundgesetzes sehen aber für die Länder 
keine Ausnahmen vor, in denen von den Vorgaben abgewichen werden darf. 
Würde das Land Hessen nicht auch durch eigene Regelungen Ausnahmen 
vorsehen, würde ab dem Jahre 2020 in Hessen ausnahmslos das absolute 
Schuldenverbot gelten. Dann könnte das Land auf Naturkatastrophen, au-
ßergewöhnliche Notfälle oder einen von der normalen Entwicklung deutlich 
abweichenden Konjunkturverlauf nicht mehr reagieren. Eine solche Situation 
wäre staatspolitisch nicht zu verantworten. Für Sonderfälle extremer Belas-
tungen des Landeshaushalts muss daher Vorsorge getroffen werden. So 
bleibt das Land handlungsfähig und kann das weitere Anwachsen der Staats-
verschuldung dennoch beenden und sie schließlich auch zurückführen. 
 
Um die Verfassung in diesem Sinne auf die aktuellen Erfordernisse einstel-
len zu können, ist der Landtag auf die Zustimmung der Bürger angewiesen; 
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denn Änderungen der Hessischen Verfassung, die der Landtag beschlossen 
hat, müssen von den Wählerinnen und Wählern bestätigt werden, um wirk-
sam werden zu können."  
 
Wiesbaden, 15. Dezember 2010 
 
Für die Fraktion der CDU Für die Fraktion der SPD 
Der Fraktionsvorsitzende: Der Fraktionsvorsitzende: 
Dr. Wagner (Lahntal) Schäfer-Gümbel 
 
 
Für die Fraktion Für die Fraktion 
der FDP  BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Der Fraktionsvorsitzende: Der Fraktionsvorsitzende: 
Rentsch  Al-Wazir 
 
 
 


